
Taschenbuch für  
Gemeinde- und Stadträte  
in Baden-Württemberg

Grundwissen für  
kommunale Mandatsträger

17. Auflage

ZINELL · PAUGE

Titelfoto: © Reema - stock.adobe.com

Z
IN

E
L

L 
∙ P

A
U

G
E

 
Ta

sc
he

nb
uc

h 
fü

r 
G

em
ei

nd
e-

 u
nd

 S
ta

dt
rä

te
 in

 B
W

	
17

. A
u

fla
ge



Taschenbuch für  
Gemeinde- und Stadträte  
in Baden-Württemberg

Grundwissen für kommunale Mandatsträger

von
Senator E. h. Dr. Herbert O. Zinell
Ministerialdirektor a. D., Oberbürgermeister a. D.,  
ehemals Amtschef des Innenministeriums  
Baden-Württemberg

und
Luisa Pauge
Dezernentin beim Gemeindetag Baden-Württemberg

17., aktualisierte Auflage, 2024



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek |  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation  
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

17. Auflage, 2024

Print-ISBN 978-3-415-07552-8
E-ISBN 978-3-415-07553-5

© 1971 Richard Boorberg Verlag

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen  
ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Titelfoto: © Reema – stock.adobe.com | Satz: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 
86807 Buchloe | E-Book-Umsetzer: abavo GmbH, Nebelhornstraße 8, 86807 Buchloe

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de

http://www.dnb.de
http://stock.adobe.com
http://www.boorberg.de


DAS GESETZ UND IHRE WAHL SIND IHRE VOLLMACHT,

IHRE ÜBERZEUGUNG UND IHRE ANSICHT

VOM GEMEINEN BESTEN DER STADT IHRE INSTRUKTION,

IHR GEWISSEN ABER DIE BEHÖRDE,  
DER SIE RECHENSCHAFT ZU GEBEN HABEN.

Freiherr vom Stein

der Begründer der modernen deutschen Selbstverwaltung  
in der Städteordnung von 1808 über die Stadtverordneten
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1� � Wesen der Gemeinde

1.1� � Aufgaben der Gemeinde

Die Gemeinden haben zur Aufgabe, das Wohl ihrer Einwohner zu 
fördern. Diese Selbstverwaltungsaufgabe nimmt der Gemeinderat in 
eigener Verantwortung wahr. Daneben sind den Gemeinden auch 
„staatliche“ Aufgaben übertragen, die ausschließlich vom Bürger-
meister verantwortet werden.

1.1.1� � Selbstverwaltungsaufgaben

Die Gemeinden haben den verfassungsrechtlichen Auftrag, das Wohl 
ihrer Einwohner zu fördern.2 Dieser Auftrag ist sehr allgemein gehalten 
und wird in zahlreichen gesetzlichen Regelungen präzisiert. Dabei ist 
bewusst davon abgesehen worden, das Aufgabenspektrum der Gemein-
den abschließend zu beschreiben. Neuen Entwicklungen und veränder-
ten Bedürfnissen könnte damit nicht angemessen Rechnung getragen 
werden. Die Kernanforderungen an das Verwaltungshandeln der Kom-
munen ergeben sich hauptsächlich aus sozialstaatlichen, ökonomischen, 
kulturellen, technischen und ökologischen Vorgaben. Das Aufgabenpro-
fil der Kommunen lässt sich daher nicht nach einheitlichen Gesichts-
punkten bestimmen. Jede Gemeinde hat für sich weitgehend eigenver-
antwortlich zu entscheiden, wie sie diese Kernanforderungen für ihre 
Einwohner umsetzen will.

Zu den wichtigsten Tätigkeitsfeldern zählen folgende Bereiche:

■	 Kommunale Infrastruktur
Die Gemeinden haben die für das wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Leben erforderlichen öffentlichen Einrichtungen zu schaffen.3 
Diese kommunale Infrastruktur dient der Grundversorgung der Ein-
wohner und leistet auch für die Daseinsvorsorge einen fundamentalen 
Beitrag. Als Beispiele sind aufzuführen:

Schaffung, Betrieb und Unterhaltung von

–	 Versorgungs‑, Entsorgungs‑ und Verkehrseinrichtungen
–	 Sport, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

2	 § 1 Abs. 2 Gemeindeordnung.
3	 § 10 Abs. 2 Gemeindeordnung.
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–	 Gesundheits- und sozialen Einrichtungen
–	 Erziehungs- und Bildungseinrichtungen

■	 Kommunale Planung4

Das Recht zur gemeindlichen Planung wird durch verschiedene Pla-
nungsarten und -verfahren konkretisiert. Durch den Erlass von Bauleit-
plänen kann die Gemeinde selbst bestimmen, ob und auf welche Weise 
Grund und Boden der Gemeinde für Wohnung, Gewerbe, Verkehr und 
sonstige Zwecke genutzt werden kann. Die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung soll danach durch den Flächennutzungsplan als vorbereitenden 
Bauleitplan und den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan ge-
schaffen werden. Die Finanzierung der vielfältigen Aufgaben wird durch 
den Haushaltsplan5 gesichert. Daneben sind Fachplanungen, wie z. B. Ver-
kehrsplanungen, Schulentwicklungsplanungen, zu erstellen.

■	 Kommunale Förderung
Die Gemeinden können sich nicht nur darauf beschränken, im Rahmen 
der Infrastruktur Einrichtungen zu schaffen und die kommunale Auf-
gabenerfüllung planerisch zu bewältigen. Sie haben daneben einen viel-
fältigen Förderungsauftrag, der vor allem jene Bereiche erfasst, bei 
denen es um die Aktivierung der örtlichen Bevölkerung in der Freizeit 
und im Wirtschaftssektor geht. Ein großer Komplex ist die Kulturförde-
rung. Die Entwicklung des kulturellen Lebens hat einen dreifachen Auf-
trag. Sie soll die Kommunikation der Bevölkerung fördern, Entfaltungs-
spielraum nutzen und die Einwohner zur Reflexion herausfordern. Neben 
der Sportförderung besitzt auch die Pflege von Städtepartnerschaften 
eine große Bedeutung. Auch ist anerkannt, dass die lokale Wirtschafts-
förderung eine zentrale Gemeindeaufgabe ist.

■	 Kommunaler Umweltschutz
Mehr denn je sorgen sich die Kommunen um den Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen. Dabei stehen die Zukunftsvorsorge und die Verant-
wortung für die künftigen Generationen im Vordergrund. Durch umwelt-
freundliche Bauleitplanung, Aufstellung von Abfall- und Abwasserkon-
zepten, Energiewirtschaftskonzepten, der kommunalen Wärmeplanung,6 
Umweltberichten etc. können die Gemeinden zu einem verbesserten Um-
weltschutz beitragen. Die den Stadtkreisen übertragenen Aufgaben, z. B. 
im Bereich Wasserschutz oder Straßenbauverwaltung, fallen als Wei-
sungsaufgaben in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des Bür-
germeisters.

4	 Vgl. Hierzu S. 121 ff. dieses Taschenbuches.
5	 Vgl. hierzu S. 101 dieses Taschenbuches.
6	 Vgl. § 27 Klimagesetz Baden-Württemberg v. 7.2.2023.
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■	 Kommunale Sozialaufgaben
Im Sozialstaat sind auch die Gemeinden dazu aufgerufen, soziale Gerech-
tigkeit und soziale Sicherheit zu verwirklichen. Gemeinden haben daher 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die erforderlichen Einrichtungen und 
Dienste zur Verfügung zu stellen und entsprechende Aufklärung und Be-
ratungskapazitäten bereitzuhalten. Wichtigste Aufgabe ist sicherlich die 
Sozialhilfe, die von den Stadt- und Landkreisen übernommen wird.

Im Hinblick auf die Einflussnahme des Landes werden diese Selbst-
verwaltungsaufgaben unterteilt in:

–	 Freiwillige Aufgaben
Die Gemeinde bestimmt selbst, ob und wie sie diese Aufgaben über-
nehmen und erfüllen will. Dabei unterliegt sie nur einer auf die 
Rechtmäßigkeit beschränkten staatlichen Aufsicht. Die Zuständig-
keit liegt grundsätzlich beim Gemeinderat.

Jede Gemeinde kann selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang 
kulturelle und sportliche Aktivitäten unterstützt, Freizeit-, Erholungs- 
und Verkehrseinrichtungen geschaffen werden.

–	 Weisungsfreie Pflichtaufgaben
Den Gemeinden wird durch Gesetz (Bund/Land) die Pflicht auf-
erlegt, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Sie können dabei nicht 
mehr selbst entscheiden, ob sie diese Aufgaben erfüllen, sondern 
lediglich, in welcher Weise dies geschehen soll. Auch auf diesem Ge-
biet besteht nur eine Rechtsaufsicht des Staates. Die Zuständigkeit 
liegt grundsätzlich beim Gemeinderat.

Jede Gemeinde muss ihren Bürgern Einrichtungen wie z. B. Friedhöfe, 
Abwasserbeseitigungsanlagen, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtun-
gen zur Verfügung stellen oder Bauleitpläne erlassen. Allerdings ist es 
ihr allein überlassen, wie sie dies umsetzt. Die Rechtsaufsicht kann nur 
überprüfen, ob eine Einrichtung vorgehalten wird.

1.1.2� � Weisungsaufgaben

Neben dem Auftrag zur Förderung des Wohls der Einwohner haben die 
Gemeinden weitere Aufgaben zu erledigen, die ihnen von Bund oder 
Land zugewiesen worden sind. Die Gemeinden haben danach z. B. Per-
sonalausweise auszustellen, Standesamts- und Polizeiaufgaben wahr-
zunehmen. Insoweit sind sie als Träger der Hoheitsgewalt und nicht als 
Selbstverwaltungsträger tätig.

Bei diesen Weisungsaufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung) ist den Gemeinden sowohl das „Ob“ als auch das „Wie“ der 
Aufgabenerfüllung von Bund und Land vorgeschrieben. Die staatliche 
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Aufsicht geht über eine Rechtsaufsicht hinaus. Die Aufsichtsbehörden 
können den Gemeinden allgemein oder im Einzelfall auch Weisungen 
zur Zweckmäßigkeit der Aufgabenerledigung erteilen. Zuständig für 
deren Erledigung ist der Bürgermeister.

Die Gemeinden haben Aufgaben im Polizeibereich, Standesamt, Mel-
dewesen, Gewerberecht, Baurecht, Natur- und Umweltschutzrecht zu 
erbringen. Die Gemeinde übernimmt hierbei „staatliche“ Aufgaben. 
Zuständig ist der Bürgermeister.7

1.2� � Struktur der Gemeindeorgane

Gemeinden handeln durch ihre beiden Organe – Gemeinderat und 
Bürgermeister. Hauptorgan ist der Gemeinderat, es gilt für ihn der 
Grundsatz der Allzuständigkeit. Der Bürgermeister zeichnet sich 
für all jene Bereiche zuständig, die ihm ausdrücklich durch Gesetz 
oder Gemeinderatsbeschluss übertragen wurden.

Gemeinden sind juristische Personen, die nur durch ihre beiden Orga-
ne – Gemeinderat und Bürgermeister – handeln können. Die Kommu-
nalverfassung in Baden-Württemberg ist durch die Unabhängigkeit 
und gesonderte Volkswahl ihrer beiden Organe geprägt.

Der Gemeinderat ist kein Parlament wie Bundestag und Landtag, son-
dern ein Organ der Verwaltung der Gemeinde. Die für Parlamente gel-
tenden Gesichtspunkte hinsichtlich Regierung und Opposition sind des-
halb nicht auf die Gemeinden übertragbar. Die Verwaltung der Gemein-
de und die Kommunalpolitik sind wesentlich auf das Zusammenwirken 
der beiden Organe Gemeinderat und Bürgermeister angewiesen.

Beide Organe sind selbstständig und haben ihren eigenverantwortli-
chen, grundsätzlich voneinander unabhängigen Funktionsbereich. Es 
besteht zwischen ihnen kein Über- oder Unterordnungsverhältnis. Die 
Zuständigkeiten greifen ineinander über. Dadurch entsteht eine enge 
Verzahnung mit Wechselwirkungen in beiden Richtungen. Diese bergen 
nicht nur fruchtbare Impulse in sich, sondern sind auch geeignet, Span-
nungen und Konfliktsituationen hervorzurufen, die es in gemeinsamer 
Verantwortung und gegenseitigem Vertrauen zu bewältigen gilt. Kom-
munalpolitik zeichnet sich durch eine Zusammenarbeit ihrer Träger auf 

7	 § 44 Abs. 3 Satz 1 Gemeindeordnung.
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der Grundlage der Toleranz und der Fairness aus. Dies prägt auch ihren 
eigenen politischen Stil, ihr Niveau und die Arbeitsatmosphäre.

1.2.1� � Gemeinderat

Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Gemeinde und die Vertretung 
der Bürger.8 Er besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 
den ehrenamtlichen Mitgliedern.

Der Funktionsbereich des Gemeinderats umfasst dabei:

–	 die politische Vertretung der Bürgerschaft.
–	 die Grundsatzkompetenz, d. h. dem Gemeinderat steht die kommu-

nalpolitische Führung in der Gemeinde zu. Er bestimmt die Richt-
linien für die Verwaltung der Gemeinde, an die der Bürgermeister 
und die Gemeindeverwaltung gebunden sind.

–	 alle Entscheidungen, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften 
oder der Hauptsatzung der Bürgermeister zuständig ist. Ist es im 
Einzelfall zweifelhaft, wer zuständig ist, besteht eine Zuständig-
keitsvermutung zugunsten des Gemeinderats.

–	 die Kontrolle der Gemeindeverwaltung, d. h. der Gemeinderat hat 
den Vollzug seiner Beschlüsse zu überwachen. Wenn Missstände in 
der Verwaltung der Gemeinde auftreten, hat der Gemeinderat dafür 
zu sorgen, dass sie beseitigt werden.

Zu den wichtigsten Aufgabengebieten des Gemeinderats zählen folgen-
de Bereiche:

–	 das Satzungsrecht
Die Gemeinde kann für ihren Wirkungsbereich Satzungen erlassen;9 
diese stellen Ortsrecht dar und sind materielle Gesetze wie Bundes- 
und Landesgesetze und -verordnungen. Sie haben lediglich einen ört-
lich beschränkten Geltungsbereich. Sie werden vom Gemeinderat be-
schlossen und sind öffentlich bekannt zu machen. Teils sind die Ge-
meinden zum Erlass von Satzungen verpflichtet, z. B. Satzung über 
öffentliche Bekanntmachungen10 und Haushaltssatzung11; im Übrigen 
steht ihr Erlass und deren Inhalt im Ermessen der Gemeinde. Die 
wichtigsten Bereiche, in denen Satzungen erlassen werden, sind die 
Gemeindeverfassung (Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung), öf-
fentliche Einrichtungen (Wasser-, Abwassersatzung usw., Anschluss- 
und Benutzungszwang), Bauplanung (Bebauungspläne) und Abgaben 
(Beiträge, Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren).

8	 § 24 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung.
9	 § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung.
10	 Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Durchführungsverordnung Gemeindeordnung.
11	 Vgl. § 79 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung.
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–	 das Etatrecht
Der Haushaltsplan wird als Teil der Haushaltssatzung vom Ge-
meinderat beschlossen. Die Befugnis zur Verfügung über die Haus-
haltsmittel (Bewirtschaftungsbefugnis) steht dem Gemeinderat zu, 
soweit sie nicht auf den Bürgermeister übertragen ist oder es sich 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

–	 die Planungshoheit
Darunter fallen sowohl die Grundsatzplanungen, z. B. Gemeinde-
entwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, als auch die Fach-
planung, z. B. Bebauungsplanung, Finanzplanung, Landschaftspla-
nung, und die Ausführungsplanungen.

–	 die Personalhoheit
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
und geeigneten Bediensteten einzustellen. Der Gemeinderat ist die 
für die Einstellung, Beförderung und Entlassung zuständige Stelle, 
soweit er diese Zuständigkeit nicht auf Ausschüsse oder den Bür-
germeister übertragen hat oder es sich nicht um Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung handelt. Die Personalwirtschaft richtet sich 
nach dem Stellenplan, der Teil des Haushaltsplans ist.

1.2.2� � Bürgermeister

Der Bürgermeister ist Mitglied und Vorsitzender des Gemeinderats, Lei-
ter der Gemeindeverwaltung und gesetzlicher Vertreter der Gemeinde.12

Seine Stellung im Gemeinderat umfasst folgende Funktionsbereiche:

–	 Vorsitz im Gemeinderat und seinen Ausschüssen
Der Bürgermeister ist vollberechtigtes, jedoch nicht bevorrechtig-
tes Mitglied des Gemeinderats. Zu seinem Aufgabenbereich gehören 
die Vorbereitung der Sitzungen, die Einberufung, die Leitung, der 
Sachvortrag und die Handhabung der Ordnung.

–	 Widerspruchsbefugnis gegen Beschlüsse des Gemeinderats und sei-
ner Ausschüsse13

Gesetzwidrigen Beschlüssen muss, nachteiligen Beschlüssen kann der 
Bürgermeister widersprechen. Der Widerspruch muss binnen einer 
Woche dem Gemeinderat bzw. dem Ausschuss gegenüber erklärt wer-
den. Beim Widerspruch gegen einen Ausschussbeschluss geht die Ent-
scheidung auf den Gemeinderat über. Gleichzeitig ist eine neue Sit-
zung einzuberufen, die spätestens drei Wochen nach der ersten Sit-
zung stattfinden muss. Verbleibt bei gesetzwidrigen Beschlüssen der 
Gemeinderat bei seiner Auffassung, so hat der Bürgermeister eine Ent-
scheidung der Rechtsaufsichtsbehörde herbeizuführen. Nachteilige 

12	 § 42 Abs. 1 Gemeindeordnung.
13	 § 43 Abs. 2 Gemeindeordnung.
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Beschlüsse muss der Bürgermeister jedoch vollziehen, wenn sie vom 
Gemeinderat in der zweiten Sitzung bestätigt werden.

–	 Eilentscheidungsrecht14

Sind Entscheidungen dringlich, sodass sie nicht bis zu einer Sitzung 
des Gemeinderats aufgeschoben werden können, steht dem Bürger-
meister das Eilentscheidungsrecht zu. Die Eilentscheidung ist dem 
Gemeinderat bzw. dem Ausschuss unverzüglich bekannt zu geben.

–	 Ersatzbeschlussrecht
Ist der Gemeinderat wegen Befangenheit oder mangelnder Teilnah-
me der Gemeinderäte auch in einer erforderlichen zweiten Sitzung 
beschlussunfähig, kann der Bürgermeister anstelle des Gemeinde-
rats die Entscheidung selbst treffen. Vor seiner Entscheidung hat 
der Bürgermeister die nicht befangenen Gemeinderäte anzuhören.

Als Leiter der Gemeindeverwaltung hat der Bürgermeister folgende 
Zuständigkeiten:15

–	 Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung, d. h. solche Ge-
schäfte, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren und we-
der von der grundsätzlichen noch von der finanziellen Seite her für die 
Gemeinde erheblich sind, z. B. Beschaffung von Büromaterial, Heizöl.

–	 Erledigung der Weisungsaufgaben, soweit nicht ausdrücklich durch 
Gesetz der Gemeinderat für zuständig erklärt ist.

–	 Organisationsrecht für den inneren Aufbau der Verwaltung und die 
Gestaltung der Arbeitsabläufe durch allgemeine Dienstanweisun-
gen, Einzelweisungen, Regelung des Dienstverkehrs usw. im Rah-
men des Haushaltsplans und des Stellenplans.

–	 Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse; 
dabei wird der Bürgermeister von den Beigeordneten in ihrem Ge-
schäftskreis und von den Ortsvorstehern hinsichtlich der Beschlüs-
se des Ortschaftsrats ständig vertreten.

–	 Befugnisse des Vorgesetzten, des Dienstvorgesetzten und der obers-
ten Dienstbehörde gegenüber den Gemeindebediensteten.

–	 Mitwirkung bei Personalentscheidungen
Personalrechtliche Entscheidungen fallen grundsätzlich in den Zu-
ständigkeitsbereich des Gemeinderats.16 Gefasste Beschlüsse wer-
den erst wirksam, wenn ergänzend der Bürgermeister sein Einver-
nehmen erteilt hat.

–	 Erledigungskompetenz für die ihm vom Gemeinderat durch die Haupt-
satzung oder durch Gemeinderatsbeschluss übertragenen Zuständig-
keiten.

14	 § 43 Abs. 4 Gemeindeordnung.
15	 § 44 Gemeindeordnung.
16	 § 24 Abs. 2 Gemeindeordnung.
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Um diese Fülle von Aufgaben erledigen zu können, sind dem Bürger-
meister die erforderlichen Verwaltungseinrichtungen und das notwen-
dige Personal zur Verfügung zu stellen. Die Organisation der Gemein-
deverwaltung ist Sache des Bürgermeisters als Leiter der Gemeinde-
verwaltung unter Bindung an die vom Gemeinderat beschlossenen 
Grundsätze (Haushaltsplan, Stellenplan usw.).

Die Mitarbeiter der Gemeinden können als Beamte oder als Arbeitneh-
mer beschäftigt sein. Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als 
ständige Aufgabe in der Regel Beamten zu übertragen (Art. 33 Abs. 4 
Grundgesetz). Der Kreis der davon betroffenen Aufgaben ist jedoch eng 
zu ziehen. In der Gemeindeverwaltung kann mit Ausnahme des Bürger-
meisters, der Beigeordneten und des Ratschreibers jede Stelle auch 
wahlweise durch Arbeitnehmer ausgeübt werden. Insofern besteht für 
die Gemeinde ein Wahlrecht.

Zu den Unterschieden:

–	 Das Beamtenverhältnis als öffentlich-rechtliches Dienst- und Treue-
verhältnis kommt durch „einseitigen staatlichen Hoheitsakt“ zustan-
de. Beamte unterliegen einem Streikverbot. Das Direktionsrecht 
gegenüber Beamten ist insbesondere durch die besondere Treuepflicht 
gegenüber dem Dienstherrn geprägt. Die Besoldung richtet sich nach 
der Besoldungsgruppe der jeweiligen Laufbahngruppe (Grundgehalt). 
Die Höhe des Grundgehalts wird nach Stufen bemessen. Das Aufstei-
gen bestimmt sich nach Zeiten dienstlicher Erfahrung (Erfahrungs-
zeiten). Die Zulassung zu einer bestimmten Laufbahn und Laufbahn-
gruppe setzt eine bestimmte Berufsausbildung und die entsprechende 
Laufbahnbefähigung voraus, die in der Regel durch einen Vorberei-
tungsdienst und das Bestehen der Laufbahnprüfung erworben wird.

–	 Arbeitnehmer befinden sich in einem vertraglichen Beschäftigungs-
verhältnis und unterliegen dem Tarifrecht. Die Vergütung der Arbeit-
nehmer richtet sich nach der Eingruppierung. Sie werden nach der 
tatsächlich ausgeübten Tätigkeit vergütet (Tarifautomatik). Es steht 
ihnen das Streikrecht zu.

Es gibt viele Untersuchungen zu der Frage, ob Beamte oder Angestellte 
für ihren Arbeitgeber Gemeinde „günstiger“ sind. Allerdings gibt es 
widersprüchliche Ergebnisse. Ein eindeutiger Vorteil für Beamte oder 
für Arbeitnehmer lässt sich somit nicht belegen.

Zahl, Art und Bewertung der Beamtenstellen und der nicht nur vorü-
bergehend beschäftigten Bediensteten sind im Stellenplan zu bestim-
men. Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans.

Beigeordnete17 sind in Gemeinden ab 10.000 Einwohner zulässig und 
bei Stadtkreisen zwingend vorgeschrieben. Diese sind Stellvertreter 

17	 § 49 Abs. 1 Gemeindeordnung.
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des Bürgermeisters, sie werden vom Gemeinderat auf jeweils acht Jah-
re gewählt und haben einen zugewiesenen Geschäftskreis. Die Zahl 
der Beigeordneten bestimmt der Gemeinderat in der Hauptsatzung.

1.3� � Aufsicht18

Gemeinden unterstehen der Aufsicht des Staates. Je nach Aufgaben-
art besteht eine Rechts- bzw. Fachaufsicht.

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben und der weisungsfreien Pflicht-
aufgaben (Selbstverwaltungsaufgaben) unterliegt die Gemeinde der 
Rechtsaufsicht, im Bereich weisungsgebundener Pflichtaufgaben der 
Fachaufsicht. Die Aufsicht ist so auszuüben, dass die Entschlusskraft 
und die Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigt 
werden. Die Aufsichtsbehörden entscheiden nach ihrem Ermessen, ob 
sie eingreifen und mit welchen Mitteln sie dies tun.

Die Rechtsaufsicht beschränkt sich auf die Überwachung der Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften durch die Gemeinden. Die Fachauf-
sicht geht darüber hinaus und umfasst außer der Rechtmäßigkeitskon-
trolle auch eine Zweckmäßigkeitskontrolle, wobei die Aufsichtsbehör-
de auch in das Ermessen der Gemeinde eingreifen und der Gemeinde 
Weisungen erteilen kann.

Die Mittel der Aufsicht sind gesetzlich bestimmt:

–	 das Recht auf Information,
–	 die Beanstandung von Beschlüssen und Anordnungen der Organe 

der Gemeinde (Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister),
–	 das Anordnungsrecht,
–	 die Ersatzvornahme, also die Durchführung von Handlungen an-

stelle der Gemeinde,
–	 die Bestellung eines Beauftragten, der anstelle der gemeindlichen 

Organe handelt.

Außer diesen Befugnissen sind den Aufsichtsbehörden Mitwirkungs-
rechte eingeräumt:

–	 Genehmigungs- und Vorlagepflichten.
–	 Ansprüche der Gemeinde gegen den Bürgermeister und gegen Ge-

meinderäte werden von der Rechtsaufsichtsbehörde geltend gemacht.

18	 Vgl. §§ 118 ff. Gemeindeordnung.
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–	 Eine Zwangsvollstreckung gegen die Gemeinde bedarf der Zulas-
sung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

–	 Die Amtszeit des Bürgermeisters kann – wenn er den Anforderungen 
seines Amtes nicht mehr gewachsen ist – vorzeitig beendet werden.

–	 Die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung wird durch die 
Aufsichtsbehörde oder die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist für die kreisangehörigen Gemeinden 
das Landratsamt, für die Großen Kreisstädte und die Stadtkreise das 
Regierungspräsidium; obere Rechtsaufsichtsbehörde ist das Regie-
rungspräsidium, oberste das Innenministerium. Die Fachaufsichtsbe-
hörden sind jeweils einzelgesetzlich bestimmt.




